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„Den Erman loben, hieß schon immer, Eulen nach Athen zu tragen.“
Was RA Dr. Peter Hamacher im Anwaltsblatt 5/2001 zur Vorauflage
gesagt hat, lässt sich auch von der aktuellen 11. Auflage sagen.
Dennoch wollen wir Ihnen das Lob der Fachwelt zur aktuellen
Auflage dieses klassischen zweibändigen Handkommentars nicht
vorenthalten. Schließlich gibt es immer noch den einen oder ande-
ren, der sich noch nicht persönlich von den vielen Vorzügen des
Erman überzeugt hat.
„Der ‚Erman’ [ist] ein feiner, sehr zu empfehlender Kommentar,
der durch die geglückte Verbindung zwischen wissenschaftlich-dog-
matischer Durchdringung der Materie bei gleichzeitiger Praxisnähe

besticht.“ Dr. Martin Menne in KindPrax 5/2004
„Insbesondere die tiefgreifenden Strukturänderungen aufgrund der
Schuldrechtsreform sind in rundum überzeugender Weise einge-
arbeitet.“ RA Dr. Jochen Scheel in NotBZ 12/04
„Der an den Bedürfnissen der Praxis orientierte Kommentar erweist
sich [...] als ausgesprochen benutzerfreundlich und gut handhab-
bar.“ Prof. Dr. Thilo Keil in DZWiR 7/2004
Genug des Lobs? Dann steigen Sie jetzt auf den „Erman“ um. Denn
mehr brauchen Sie nicht. Und mit weniger sollten Sie sich nicht
zufrieden geben.

„ein großer Wurf“
RA Dr. Jochen Scheel in NotBZ 12/04
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Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate des Kammergerichts
(Stand: 1. Juli 2005)

Das Kammergericht verwendet diese Leitlinien als Ori-
entierungshilfe f�r den Regelfall unter Beachtung der
Rechtsprechung des BGH, wobei die Angemessenheit
des Ergebnisses in jedem Fall zu �berpr�fen ist. Sie
entsprechen im Aufbau den Leitlinien anderer Oberlan-
desgerichte, inhaltlich ergibt sich nicht in allen Punkten
eine �bereinstimmung.

Unterhaltsrechtlich maßgebendes
Einkommen

Bei der Ermittlung und Zurechnung von Einkommen ist
stets zu unterscheiden, ob es um Verwandten- oder Ehe-
gattenunterhalt sowie ob es um Bedarfsbemessung einer-
seits oder Feststellung der Bed�rftigkeit/Leistungsf�hig-
keit andererseits geht. Das unterhaltsrechtliche
Einkommen ist nicht immer identisch mit dem steuer-
rechtlichen Einkommen.

1. Geldeinnahmen

1.1 Regelm�ßiges Bruttoeinkommen einschl. Renten
und Pensionen

Auszugehen ist vom Bruttoeinkommen als Summe aller
Eink�nfte.

1.2 Unregelm�ßige Einkommen
Soweit Leistungen nicht monatlich anfallen (z.B. Weih-
nachts- und Urlaubsgeld, Tantiemen, Jubil�umszuwen-
dungen), werden sie auf ein Jahr umgelegt. Abfindungen
dienen dem Ersatz des fortgefallenen Arbeitsverdienstes.
Sie sind deshalb in der Regel monatlich mit dem Diffe-
renzbetrag zwischen dem bisherigen Arbeitsverdienst und
den tats�chlichen Eink�nften (Arbeitslosengeld, neue Er-
werbseink�nfte) in Ansatz zu bringen, bis sie verbraucht
sind.

1.3 �berstunden

�berstundenverg�tungen werden dem Einkommen voll
zugerechnet, soweit sie berufstypisch sind und das in
diesem Beruf �bliche Maß nicht �berschreiten.

1.4 Spesen und Auslçsungen

Ersatz f�r Spesen und Reisekosten sowie Auslçsungen
gelten in der Regel als Einkommen. Damit zusammen-
h�ngende Aufwendungen, vermindert um h�usliche Er-
sparnis, sind jedoch abzuziehen. Bei Aufwendungspau-
schalen (außer Kilometergeld) kann 1/3 als Einkommen
angesetzt werden.

1.5 Einkommen aus selbst�ndiger T�tigkeit
Bei Ermittlung des Einkommens eines Selbst�ndigen ist
in der Regel der Gewinn der letzten drei Jahre zugrunde
zu legen.

1.6 Einkommen aus Vermietung und Verpachtung sowie
Kapitalvermçgen

Einkommen aus Vermietung und Verpachtung sowie aus
Kapitalvermçgen ist der �berschuss der Bruttoeink�nfte
�ber die Werbungskosten.

1.7 Steuererstattungen

Steuerr�ckzahlungen werden in der Regel auf das Jahr der
Leistung umgelegt und mit den Nettobetr�gen angerech-
net. Eine Fortschreibung f�r die Zukunft setzt voraus,
dass mit ihnen weiter zu rechnen ist.

1.8 Sonstige Einnahmen

Zu den Erwerbseink�nften gehçren auch in vollem Um-
fange Trinkgelder, deren Hçhe gegebenenfalls nach den
Umst�nden zu sch�tzen ist.

2. Sozialleistungen

2.1 Einkommensersatzleistungen

Sozialleistungen mit Einkommensersatzfunktion (z.B.
Entgeltersatzleistungen i.S.v. § 116 SGB III, Kranken-
geld, Krankenhaustagegeld, Mutterschaftsgeld) sind Ein-
kommen.

2.2 Leistungen nach dem SGB II

Beim Verpflichteten sind Leistungen nach §§ 19–32
SGB II Einkommen.

Beim Berechtigten sind Leistungen nach § 24 SGB II als
Einkommen zu ber�cksichtigen sowie grunds�tzlich
Leistungen nach § 16 Abs. 3 und § 29 SGB II, soweit
diese Zahlungen nicht durch einen tats�chlich vorhande-
nen Mehraufwand verbraucht werden. Die �brigen Leis-
tungen nach dem SGB II sind grunds�tzlich kein Einkom-
men, es sei denn, der Anspruch kann nach § 33 Abs. 2
SGB II nicht �bergeleitet werden oder die Nichtber�ck-
sichtigung der Leistung ist treuwidrig. Letzteres kommt
in Betracht, wenn zum Zeitpunkt der letzten m�ndlichen
Verhandlung eine �berleitung nicht erfolgt.

2.3 Wohngeld

Wohngeld gleicht in der Regel erhçhten Wohnbedarf aus
und ist deshalb nicht als Einkommen zu behandeln.

2.4 BAfçG

BAfçG-Leistungen sind, soweit nicht ihretwegen der Un-
terhaltsanspruch �bergegangen ist, als Einkommen anzu-
sehen, Darlehen jedoch nur, wenn sie unverzinslich ge-
w�hrt werden.

2.5 Erziehungsgeld

Erziehungsgeld stellt nur in den Ausnahmef�llen des § 9
S. 2 BErzGG Einkommen dar.
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2.6/2.7 Unfall- und Versorgungsrenten, Leistungen aus
der Pflegeversicherung, Blindengeld u.�.

Unfall- und Versorgungsrenten, Leistungen aus der Pfle-
geversicherung, Blindengeld, Schwerbesch�digten- und
Pflegezulagen stellen nach Abzug eines Betrags f�r tat-
s�chliche Mehraufwendungen Einkommen dar; § 1610a
BGB ist zu beachten.

2.8 Pflegegeld
Der Anteil des Pflegegelds bei der Pflegeperson, durch
den ihre Bem�hungen abgegolten werden, stellt Einkom-
men dar. Bei Pflegegeld aus der Pflegeversicherung gilt
dies nach Maßgabe des § 13 Abs. 6 SGB Xl.

2.9 Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz
Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz sind im
Unterhaltsrechtsverh�ltnis zwischen Verwandten Ein-
kommen, nicht aber im Unterhaltsrechtsverh�ltnis zwi-
schen Ehegatten (vgl. §§ 41–43 SGB XII).

2.10/2.11 Sozialhilfe und Unterhaltsvorschuss
Kein Einkommen sind sonstige Sozialhilfe nach SGB XII
und Leistungen nach dem UVG. Die Unterhaltsforderung
eines Empf�ngers dieser Leistungen kann in Ausnahme-
f�llen treuwidrig sein (BGH v. 17.3.1999 – XII ZR
139/97, MDR 1999, 744 = FamRZ 1999, 843; v.
27.9.2000 – XII ZR 174/98, BGHReport 2001, 382 =
MDR 2001, 694 = FamRZ 2001, 619).

3. Kindergeld
Kindergeld wird nicht zum Einkommen gerechnet. Es
wird nach § 1612b BGB ausgeglichen.

4. Geldwerte Zuwendungen des Arbeitgebers
Geldwerte Zuwendungen aller Art des Arbeitgebers, z.B.
Firmenwagen oder freie Kost und Logis, sind Einkom-
men, soweit sie entsprechende Eigenaufwendungen er-
sparen.

5. Wohnwert
Der Wohnvorteil durch mietfreies Wohnen im eigenen
Heim ist als wirtschaftliche Nutzung des Vermçgens
unterhaltsrechtlich wie Einkommen zu behandeln. Neben
dem Wohnwert sind auch Zahlungen nach dem Eigen-
heimzulagengesetz anzusetzen.

Ein Wohnvorteil liegt nur vor, soweit der Wohnwert den
ber�cksichtigungsf�higen Schuldendienst, erforderliche
Instandhaltungskosten und die verbrauchsunabh�ngigen
Kosten, mit denen ein Mieter �blicherweise nicht belastet
wird, �bersteigt.

Auszugehen ist vom vollen Mietwert. Wenn es nicht
mçglich oder nicht zumutbar ist, die Wohnung aufzuge-
ben und das Objekt zu vermieten oder zu ver�ußern, kann
statt dessen die ersparte Miete angesetzt werden, die
angesichts der wirtschaftlichen Verh�ltnisse angemessen
w�re. Dies kommt insbesondere f�r die Zeit bis zur
Scheidung in Betracht, wenn ein Ehegatte das Eigenheim
allein bewohnt.

6. Haushaltsf�hrung
F�hrt jemand einem leistungsf�higen Dritten den Haus-
halt, so ist hierf�r ein Einkommen anzusetzen; bei Haus-

haltsf�hrung durch einen Nichterwerbst�tigen geschieht
das in der Regel mit einem Betrag von 200 bis 550 EUR.

7. Einkommen aus unzumutbarer Erwerbst�tigkeit
Einkommen aus unzumutbarer Erwerbst�tigkeit kann
nach Billigkeit ganz oder teilweise unber�cksichtigt blei-
ben.

8. Freiwillige Zuwendungen Dritter
Freiwillige Zuwendungen (z.B. Geldleistungen, kosten-
loses Wohnen) Dritter sind als Einkommen anzusehen,
wenn dies ihrer Zielrichtung entspricht.

9. Erwerbsobliegenheit und Einkommensfiktion
Inwieweit aufgrund einer Erwerbsobliegenheit erzielbare
Eink�nfte als Einkommen gelten, richtet sich nach den
Umst�nden des Einzelfalles. Dies gilt auch f�r erzielbare
Eink�nfte aus Nutzung von Vermçgen.

10. Bereinigung des Einkommens

10.1 Steuern und Vorsorgeaufwendungen

Vom Bruttoeinkommen sind die Steuern und die Vor-
sorgeaufwendungen abzuziehen. Zu diesen z�hlen die
Aufwendungen f�r die gesetzliche Kranken- und Pflege-
versicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenver-
sicherung und/oder die angemessene private Kranken-
und Altersvorsorge.

10.2 Berufsbedingte Aufwendungen
Berufsbedingten Kosten (Werbungskosten) sind abzuset-
zen.

10.2.1 Pauschale/Konkrete Aufwendungen

Bei Eink�nften aus nichtselbst�ndiger T�tigkeit sind be-
rufsbedingte Aufwendungen vom Einkommen abzuzie-
hen, wobei ohne Nachweis eine Pauschale von 5 % –
mindestens 50 EUR, bei geringf�giger Teilzeitarbeit
auch weniger, und hçchstens 150 EUR monatlich – des
Nettoeinkommens gesch�tzt werden kann.

�bersteigen die berufsbedingten Aufwendungen diese
Pauschale, so sind sie im Einzelnen darzulegen. Bei
beschr�nkter Leistungsf�higkeit kann im Einzelfall mit
konkreten Kosten gerechnet werden.

10.2.2 Fahrtkosten

Bei Unzumutbarkeit der Nutzung çffentlicher Verkehrs-
mittel kçnnen notwendige Kosten der berufsbedingten
Nutzung eines Kraftfahrzeuges nach den S�tzen des § 5
Abs. 2 Nr. 2 JEVG angesetzt werden. Damit sind i.d.R.
Anschaffungskosten erfasst.

Bei langen Fahrtstrecken (ab ca. 30 km einfach) kann
nach unten abgewichen werden.

10.2.3 Ausbildungsaufwand
Minderj�hrigen Kindern entstehender Ausbildungsauf-
wand ist auf Nachweis zu ber�cksichtigen.

10.3 Kinderbetreuung

Kinderbetreuungskosten sind abzugsf�hig, soweit die Be-
treuung durch Dritte infolge der Berufst�tigkeit erforder-
lich ist.
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10.4 Schulden

Ber�cksichtigungsw�rdige Schulden (Zins und Tilgung)
sind im Rahmen eines vern�nftigen Tilgungsplanes in
angemessenen Raten abzuziehen.

Bei der Bedarfsermittlung f�r den Ehegattenunterhalt
sind grunds�tzlich nur ehepr�gende Verbindlichkeiten
abzusetzen.

Beim Verwandtenunterhalt sowie bei Leistungsf�higkeit/
Bed�rftigkeit f�r den Ehegattenunterhalt erfolgt eine Ab-
w�gung nach den Umst�nden des Einzelfalls. Bei der
Zumutbarkeitsabw�gung sind Interessen des Unterhalts-
schuldners, des Drittgl�ubigers und des Unterhaltsgl�ubi-
gers, vor allem minderj�hriger Kinder, mit zu ber�ck-
sichtigen. Bei eingeschr�nkter Leistungsf�higkeit
gegen�ber minderj�hrigen und diesen gleichgestellten
Kindern kommt die Obliegenheit, ein Verbraucherinsol-
venzverfahren einzuleiten, in Betracht.

10.5 Unterhaltsleistungen
Bei der Pr�fung, ob Unterhaltsleistungen vorweg abzu-
ziehen sind (vgl. Nr. 15.2), ist zwischen Bedarfsermitt-
lung und Leistungsf�higkeit zu unterscheiden.

10.6 Vermçgensbildung

Vermçgensbildende Aufwendungen sind im angemesse-
nen Rahmen abzugsf�hig.

10.7 Krankheitsbedingte Mehraufwendungen
Krankheitsbedingte Mehraufwendungen sind abzusetzen.
Als Sch�tzungsmaßstab f�r Mehraufwendungen medizi-
nisch indizierter Di�ten kçnnen die Mehrbedarfsbetr�ge
nach § 30 Abs. 5 SGB XII herangezogen werden.

Kindesunterhalt

11. Bemessungsgrundlage
F�r den Barunterhaltsbedarf von Kindern gelten folgende
Grunds�tze:

11.1 Kranken- und Pflegeversicherungsbeitr�ge

Die folgenden Bedarfss�tze gehen davon aus, dass das
Kind ohne zus�tzliche Aufwendungen krankenversichert
ist. Besteht f�r das Kind eine freiwillige Krankenver-
sicherung, so sind die hierf�r erforderlichen Betr�ge
vom Unterhaltsverpflichteten zus�tzlich zu zahlen, zur
Ermittlung des Tabellenunterhalts jedoch vom Einkom-
men abzusetzen.

11.2 Eingruppierung

Die S�tze der D�sseldorfer und der Berliner Tabelle sind
auf den Fall zugeschnitten, dass der Unterhaltspflichtige
einem Ehegatten und zwei Kindern Unterhalt zu gew�h-
ren hat. Bei einer grçßeren/geringeren Anzahl Unterhalts-
berechtigter sind in der Regel Ab- oder Zuschl�ge durch
Einstufung in niedrigere/hçhere Gruppen angemessen.

12. Minderj�hrige Kinder

12.1 Betreuungs-/Barunterhalt

Der Unterhaltsbedarf minderj�hriger Kinder richtet sich
nach ihrer Altersgruppe und dem anrechnungsf�higen

Einkommen des Barunterhaltspflichtigen. Der Bedarfs-
betrag ist

– falls sie nicht im Beitrittsgebiet leben, der D�ssel-
dorfer Tabelle

– falls sie im Beitrittsgebiet leben, der Berliner Tabelle

zu entnehmen.

Der Elternteil, der in seinem Haushalt ein minderj�hriges
Kind versorgt, braucht f�r dieses neben dem anderen
Elternteil in der Regel keinen Barunterhalt zu leisten,
weil der Betreuungsunterhalt im Sinne von § 1606 Abs. 3
S. 2 BGB wertm�ßig dem vollen Barunterhalt entspricht.
Etwas anderes kann sich ergeben, wenn sein Einkommen
bedeutend hçher als das des anderen Elternteils ist. In
diesem Fall kann der Barunterhalt des anderen Elternteils
angemessen gek�rzt werden.

12.2 Einkommen des Kindes
Eigenes Einkommen des Kindes mindert grunds�tzlich
seinen Anspruch und wird bei beiden Eltern h�lftig ange-
rechnet.

12.3 Beiderseitige Barunterhaltspflicht/Haftungsanteil
Sind bei ausw�rtiger Unterbringung beide Eltern zum
Barunterhalt verpflichtet, haften sie anteilig nach § 1606
Abs. 3 S. 1 BGB f�r den Gesamtbedarf (vgl. Nr. 13.3).
Der Verteilungsschl�ssel kann unter Ber�cksichtigung
des Betreuungsaufwandes wertend ver�ndert werden.

12.4 Zusatzbedarf
Bei Zusatzbedarf (Prozesskostenvorschuss, Mehrbedarf,
Sonderbedarf) gilt die beiderseitige Barunterhaltspflicht
nach § 1606 Abs. 3 S. 1 BGB (vgl. Nr. 13.3).

13. Vollj�hrige Kinder

13.1 Bedarf

13.1.1 In allgemeiner Schulausbildung befindliche Kin-
der im Haushalt eines Elternteils

Der Bedarf vollj�hriger unverheirateter Kinder bis zur
Vollendung des 21. Lebensjahres ist der 3. Altersstufe
der D�sseldorfer Tabelle zu entnehmen, solange sie im
Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich
in der allgemeinen Schulausbildung befinden; die maß-
gebende Einkommensgruppe ergibt sich, wenn beide El-
tern leistungsf�hig sind, aus den zusammengerechneten
Eink�nften der Eltern ohne Erhçhung nach Nr. 11.2 Die
Haftungsquote bemisst sich grunds�tzlich nach Nr. 13.3.
Ein Elternteil hat jedoch hçchstens den Unterhalt zu
leisten, der sich allein – ggf. unter Ber�cksichtigung
von Nr. 11.2 – nach seinem Einkommen ergibt.

13.1.2 Andere vollj�hrige Kinder
Der Regelbedarf – einschließlich des Wohnbedarfs und
�blicher berufs- bzw. ausbildungsbedingter Aufwendun-
gen – eines nicht unter Nr. 13.1.1 fallenden Kindes be-
tr�gt 640 EUR monatlich. In diesem Betrag sind Beitr�ge
zur Kranken-und Pflegeversicherung sowie Studien-
geb�hren nicht enthalten.

Dieser Regelbedarf kann in geeigneten F�llen, insbeson-
dere bei guten Einkommensverh�ltnissen der Eltern, an-
gemessen erhçht werden. Eine solche Erhçhung kommt
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unter besonderer Ber�cksichtigung des Einzelfalles in
Betracht, wenn das gemeinsame Nettoeinkommen der
Eltern 4800 EUR monatlich �bersteigt.

Der Umstand, dass das Kind im Haushalt eines Elternteils
lebt, f�hrt nicht zur Verringerung des Bedarfs. Ob die
Wohnungsgew�hrung durch den Elternteil als Erf�llung
des diesem gegen�ber bestehenden Unterhaltsanspruchs
anzusehen ist, muss nach den Umst�nden des Einzelfalles
entschieden werden.

13.2 Einkommen des Kindes

Eink�nfte des Kindes sind auf seinen Bedarf anzurech-
nen. Die Ausbildungsverg�tung eines vollj�hrigen Kin-
des ist auf den Bedarf voll anzurechnen, weil der Bedarf
nach Nr. 13.1.2. die ausbildungsbedingten Aufwendun-
gen umfasst.

13.3 Beiderseitige Barunterhaltspflicht/Haftungsanteil

Die Haftungsquote von Eltern, die beide f�r ein Kind
barunterhaltspflichtig sind, bemisst sich nach dem Ver-
h�ltnis ihrer anrechenbaren Eink�nfte abz�glich des je-
weiligen Eigenbedarfs gem�ß Nr. 21. 3. 1 und abz�glich
der Unterhaltsleistungen und tats�chlichen Aufwendun-
gen f�r vorrangig Berechtigte.

14. Verrechnung des Kindergeldes
Kindergeld wird nicht zum Einkommen gerechnet. Es
wird nach § 1612b BGB ausgeglichen (siehe Verrech-
nungstabelle im Anhang).

Ehegattenunterhalt

15. Unterhaltsbedarf

15.1 Bedarf nach ehelichen Lebensverh�ltnissen

Der Bedarf des Ehegatten richtet sich nach den Einkom-
mens- und Vermçgensverh�ltnissen, die die ehelichen
Lebensverh�ltnisse nachhaltig gepr�gt haben. Maß-
gebend ist hiernach der Lebensstandard, den die Ehegat-
ten bei diesem Einkommen und Vermçgen hatten.

Die ehelichen Lebensverh�ltnisse werden grunds�tzlich
durch die Eink�nfte und geldwerten Vorteile gepr�gt, die
den Ehegatten vor der Trennung unter Ber�cksichtigung
des Bedarfs unterhaltsberechtigter Kinder f�r ihren eige-
nen Unterhalt zur Verf�gung standen. Sie entwickeln sich
jedoch bis zur Scheidung mit den beiderseitigen Einkom-
mens- und Vermçgensverh�ltnissen weiter, soweit diese
sich als Fortschreibung der ehelichen Lebensverh�ltnisse
darstellen.

Ver�nderungen w�hrend der Trennung beeinflussen die
danach ermittelten Lebensverh�ltnisse dann nicht mehr,
wenn sie auf einer unerwarteten, vom Normalverlauf
erheblich abweichenden Entwicklung beruhen. Entwick-
lungen nach der Scheidung sind nur dann zu ber�cksich-
tigen, wenn ihr Grund vor der Scheidung gelegt worden
ist und mit ihnen im Zeitpunkt der Scheidung zu rechnen
war. Bei Aufnahme oder Erweiterung einer zumutbaren
Erwerbst�tigkeit nach Trennung/Scheidung gilt das
(Mehr-)Einkommen jedoch als pr�gend.

15.2 Halbteilung und Erwerbst�tigenbonus
F�r den Bedarf ist maßgebend, dass Ehegatten w�hrend
des Zusammenlebens gleichen Anteil an dem Lebensstan-
dard haben. Diesem Grundsatz widerspricht es nicht,
zugunsten des erwerbst�tigen Ehegatten von einer strikt
h�lftigen Teilung in maßvoller Weise abzuweichen, um
einen Anreiz zur Erwerbst�tigkeit zu erhalten.

Der Bedarf betr�gt daher grunds�tzlich die H�lfte der den
ehelichen Lebensverh�ltnissen zuzurechnenden Ein-
k�nfte und geldwerten Vorteile. Soweit die Eink�nfte
aus Erwerbseinkommen herr�hren, ist dem erwerbst�ti-
gen Ehegatten ein pauschalierter Betrag dieses Einkom-
mens als Anreiz zu belassen. Dieser betr�gt 1/7 seines
bereinigten Erwerbseinkommens. Leistet ein Ehegatte
auch Unterhalt f�r ein Kind und hat dies die ehelichen
Lebensverh�ltnisse gepr�gt, so wird sein Erwerbseinkom-
men vor Ermittlung des Erwerbst�tigenbonus um den
diesem entsprechenden Unterhalt (Tabellenbetrag) berei-
nigt.

15.3 Konkrete Bedarfsbemessung
Bei sehr guten Einkommensverh�ltnissen des Pflichtigen
kommt eine konkrete Bedarfsberechnung in Betracht.

15.4 Vorsorgebedarf/Zusatz- und Sonderbedarf
Werden Altervorsorge-, Kranken- und Pflegeversiche-
rungskosten vom Berechtigten gesondert geltend ge-
macht oder vom Verpflichteten bezahlt, sind diese von
dem Einkommen des Pflichtigen vorweg abzuziehen.

16. Bed�rftigkeit
Eigene Eink�nfte des Berechtigten sind auf den Bedarf
anzurechnen, wobei das bereinigte Nettoerwerbseinkom-
men um den Erwerbst�tigenbonus zu vermindern ist.

Inwieweit der Vermçgensstamm zur Deckung des laufen-
den Unterhalts einzusetzen ist, h�ngt von den Umst�nden
des Einzelfalles ab.

17. Erwerbsobliegenheit

17.1 Bei Kindesbetreuung
Betreut ein Ehegatte ein minderj�hriges Kind, so be-
stimmt sich seine Obliegenheit zur Erwerbst�tigkeit
nach den Umst�nden des Einzelfalles. Vor Vollendung
des zweiten Grundschuljahres besteht in der Regel keine
Erwerbsobliegenheit. Ist das Kind 15 Jahre alt, kommt
eine Vollzeitbesch�ftigung in Betracht. Davon kann ab-
gewichen werden, etwa bei mehreren Kindern oder bei
Fortsetzung einer bereits vor Trennung nicht wegen einer
Notlage ausge�bten T�tigkeit.

17.2 Bei Trennungsunterhalt
Inwieweit in der Trennungszeit eine Erwerbsobliegenheit
besteht, richtet sich nach allen Umst�nden des Einzel-
falles.

Weitere Unterhaltsanspr�che

18. Anspr�che aus § 1615l BGB
Der Bedarf nach § 1615l BGB bemisst sich nach der
Lebensstellung des betreuenden Elternteils. Er betr�gt
mindestens 770 E.
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19. Elternunterhalt
Beim Bedarf der Eltern sind Leistungen zur Grundsiche-
rung nach §§ 41 ff. SGB XII zu ber�cksichtigen (vgl.
Nr. 2.9).

20. Lebenspartnerschaft
Unterhaltsanspr�che nach dem LPartG sind nicht Gegen-
stand der Leitlinien.

Leistungsf�higkeit und Mangelfall

21. Selbstbehalt

21.1 Grundsatz

Der Eigenbedarf (Selbstbehalt) ist dem Unterhaltspflich-
tigen zu belassen. Es ist zu unterscheiden zwischen dem
notwendigen (§ 1603 Abs. 2 BGB), dem angemessenen
(§ 1603 Abs. 1 BGB), dem eheangemessenen (§§ 1361
Abs. 1, 1578 Abs. 1 BGB) sowie dem billigen Selbst-
behalt (§ 1581 BGB).

21.2 Notwendiger Selbstbehalt

Der notwendige Selbstbehalt gilt in allen F�llen der In-
anspruchnahme als unterste Grenze. F�r Eltern gegen�ber
minderj�hrigen Kindern und diesen nach § 1603 Abs. 2
S. 2 BGB gleichgestellten Kindern gilt im Allgemeinen
der notwendige Selbstbehalt. Er betr�gt,

– beim Erwerbst�tigen 890 EUR,

– beim Nichterwerbst�tigen 770 EUR.

21.3 Angemessener Selbstbehalt

Im �brigen gilt beim Verwandtenunterhalt und Anspr�-
chen nach § 1615l BGB der angemessene Selbstbehalt.

21.3.1 Vollj�hriges Kind

Er betr�gt gegen�ber vollj�hrigen Kindern 1100 EUR.

21.3.2 Anspr�che aus § 1615l

Gegen�ber Anspruchsberechtigten nach § 1615l BGB ist
der Selbstbehalt in der Regel mit einem Betrag zu be-
messen, der zwischen dem angemessenen Selbstbehalt
des Vollj�hrigen nach § 1603 Abs. 1 BGB und dem not-
wendigen Selbstbehalt nach § 1603 Abs. 2 BGB liegt. Er
betr�gt in der Regel 995 EUR beim Erwerbst�tigen und
935 EUR beim Nichterwerbst�tigen.

21.3.3 Elternunterhalt und Enkelunterhalt

Gegen�ber Eltern und vollj�hrigen Enkeln betr�gt er
mindestens 1400 EUR, wobei die H�lfte des diesen Min-
destbetrag �bersteigenden Einkommens zus�tzlich an-
rechnungsfrei bleiben kann, wenn dies der Angemessen-
heit entspricht.

21.4 Eheangemessener Selbstbehalt

Der unterhaltspflichtige Ehegatte muss f�r den ungedeck-
ten Bedarf des anderen Ehegatten nur insoweit aufgekom-
men, als dies mit R�cksicht auf seine Leistungsf�higkeit
angemessen ist. Dem nicht erwerbst�tigen Pflichtigen ist
deshalb die H�lfte, dem erwerbst�tigen Pflichtigen 4/7
seines bereinigten Einkommens zu belassen.

21.5 Anpassung des Selbstbehalts
Reicht das verf�gbare Einkommen zur Deckung der Un-
terhaltslasten und des eheangemessenen Selbstbehalts
nicht aus, so hat der Verpflichtete Unterhalt nach Billig-
keit zu leisten. Als bei der Billigkeitsabw�gung nach
§§ 1361, 1581 BGB regelm�ßig zu wahrende Unter-
grenze sind dem Pflichtigen,

– beim Erwerbst�tigen 995 EUR
– beim Nichterwerbst�tigen 935 EUR
zu belassen.

22. Bedarf des mit dem Pflichtigen zusammenleben-
den Ehegatten

22.1 Gegen�ber minderj�hrigen und privilegierten voll-
j�hrigen Kindern

Ist bei Unterhaltsanspr�chen minderj�hriger und diesen
nach § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB gleichgestellter Kinder der
Unterhaltspflichtige verheiratet, werden f�r den mit ihm
zusammenlebenden Ehegatten im Regelfall,

– beim Erwerbst�tigen 650 EUR
– beim Nichterwerbst�tigen 560 EUR
angesetzt.

22.2 Gegen�ber vollj�hrigen Kindern
Ist bei Unterhaltsanspr�chen vollj�hriger Kinder der Un-
terhaltspflichtige verheiratet, werden f�r den mit ihm
zusammenlebenden Ehegatten im Regelfall 800 EUR an-
gesetzt.

22.3 Elternunterhalt/Enkelunterhalt
Ist bei Unterhaltsanspr�chen der Eltern das unterhalts-
pflichtige Kind oder bei Unterhaltsanspr�chen von voll-
j�hrigen Enkeln der unterhaltspflichtige Großelternteil
verheiratet, wird f�r den mit ihm zusammenlebenden
Ehegatten der eheangemessene Bedarf, mindestens
1050 EUR angesetzt.

23. Mangelfall

23.1 Grundsatz
Reicht das Einkommen des Pflichtigen zur Deckung sei-
nes eigenen Bedarfs und der Unterhaltsanspr�che der
gleichrangigen Unterhaltsberechtigten nicht aus, ist eine
Mangelberechnung durchzuf�hren. Zur Wahrung eines
angemessenen Verh�ltnisses der Unterhaltsanspr�che un-
tereinander sind hierbei folgende Einsatzbetr�ge zu-
grunde zu legen:

23.2 Einsatzbetr�ge
Der Einsatzbetrag im Mangelfall betr�gt:

23.2.1 Bei minderj�hrigen und privilegierten vollj�h-
rigen Kindern

135 % der Regelbetr�ge; f�r privilegierte vollj�hrige Kin-
der ein Betrag von 135 % des Regelbetrages f�r die dritte
Altersstufe.

23.2.2 Bei dem getrennt lebenden/geschiedenen Ehe-
gatten

– beim Erwerbst�tigen 890 EUR,
– beim Nichterwerbst�tigen 770 EUR.
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23.2.3 Bei dem mit dem Pflichtigen zusammenlebenden
Ehegatten

– beim Erwerbst�tigen 650 EUR,

– beim Nichterwerbst�tigen 560 EUR.

23.3 Berechnung

Bei der Mangelfallberechnung sind zun�chst (zweistufige
Mangelberechnung) die Unterhaltsanspr�che (Einsatz-
betr�ge) aller gleichrangig Berechtigten der unter Be-
r�cksichtigung des zu Nr. 21.5 genannten Selbstbehaltes
zur Verf�gung stehenden Teilungsmasse gegen�ber-
zustellen; der Anspruch des Ehegatten ist entsprechend
zu k�rzen. Das nach Abzug des gek�rzten Unterhalts-
anspruchs des Ehegatten verbleibende Einkommen ist
sodann unter Ber�cksichtigung des zu Nr. 21.2 genannten
notwendigen Selbstbehaltes – gegebenenfalls unter Bil-
dung einer neuen Quote – gleichm�ßig (§ 1603 Abs. 2
BGB) zu verteilen.

23.4 Kindergeldverrechnung

F�r die Kindergeldverrechnung gilt § 1612b BGB.

Sonstiges

24. Rundung
Der Unterhaltsbetrag ist auf volle Euro aufzurunden.

25. Ost-West-F�lle
Der Unterhaltsbedarf von im Beitrittsgebiet lebenden
minderj�hrigen und diesen gleichgestellten Kindern rich-
tet sich nach der „Berliner Tabelle“. Die Berliner Tabelle
ist nur anzuwenden, wenn sowohl der Unterhaltsgl�ubi-
ger als auch der Unterhaltsschuldner in Berlin wohnen.
Da durch § 20 Abs. 2 SGB II f�r die alten Bundesl�nder
einschließlich Berlin (Ost) inzwischen die gleichen Re-
gelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts fest-
gesetzt worden sind, sind die Selbstbehalte und Bedarfs-
s�tze in ganz Berlin gleich hoch. Wohnt der
Unterhaltspflichtige außerhalb Berlins, ist auf den an
seinem Wohnsitz geltenden abweichenden Selbstbehalt
abzustellen.

Anhang

I. D�sseldorfer Tabelle (Stand 1.7.2005)
(Gem�ß Nr. 13. 1. 1 dieser Leitlinien ohne 4. Altersgruppe und Bedarfskontrollbetrag abgedruckt)

Altersstufen in Jahren

Gr. Nettoeinkommen des
Barunterhaltspflichtigen

in EUR

0–5 6–11 12–17 Vomhundertsatz

1. bis 1300 204 247 291 100

2. 1.300–1.500 219 265 312 107

3. 1.500–1.700 233 282 332 114

4. 1.700–1.900 247 299 353 121

5. 1.900–2.100 262 317 373 128

6. 2.100–2 .300 276 334 393 135

7. 2.300–2.500 290 351 414 142

8. 2.500–2.800 306 371 437 150

9. 2.800–3.200 327 396 466 160

10. 3.200–3.600 347 420 495 170

11. 3.600–4.000 368 445 524 180

12. 4.000–4.400 388 470 553 190

13. 4.400–4.800 408 494 582 200
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II. Berliner Tabelle

Altersstufen in Jahren (Der
Regelbetrag einer hçheren Al-
tersstufe ist ab dem Beginn des
Monats maßgebend, in den der 6.

bzw. 12. Geburtstag f�llt.)

0–5
(Geburt bis

6. Geburtstag)

6–11
(6. bis 12. Ge-

burtstag)

12–17 [–20*] (12. bis 18.
Geburtstag) * [18. bis 21.
Geburtstag, wenn noch in
der allg. Schulausbildung
und im Elternhaushalt

lebend]

Vomhun-
dertsatz
Ost

Vomhun-
dertsatz
West

Nettoeinkommen des
Barunterhaltspflichtigen

Alle Betr�ge in Euro

Gruppe

a) bis 1.000 188 228 269 100

b) 1.000–1.150 196 238 280

ab 1.150 wie D�sseldorfer Tabelle (aber ohne 4. Altersstufe und ohne Bedarfskontrollbetrag)

Gruppe

1 bis 1 .300 204 247 291 100

2 1.300–1.500 219 265 312 107

3 1.500–1.700 233 282 332 114

4 1.700–1.900 247 299 353 121

5 1.900–2.100 262 317 373 128

6 2.100–2.300 276 334 393 135

7 2.300–2.500 290 351 414 142

8 2.500–2.800 306 371 437 150

9 2.800–3 .200 327 396 466 160

10 3.200–3.600 347 420 495 170

11 3.600–4.000 368 445 524 180

12 4.000–4.400 388 470 553 190

13 4.400–4.800 408 494 582 200

�ber 4.800 nach den Umst�nden des Falles

III. Tabellarische Zusammenstellung sonstiger Bedarfss�tze und der Selbstbehalte

Bedarfss�tze

I. Regelbedarf eines nicht unter § 1603 Abs. 2 BGB fallenden Kindes (Nr. 13.1.2) 640

II. Mindestbedarf eines aus § 1615l BGB Berechtigten und anderer Unterhaltsbed�rfti-
ger, die nicht Kinder oder (geschiedene) Ehegatten sind (Nr. 18,19)

770

Selbstbehaltss�tze

III. Monatlicher Selbstbehalt gegen�ber minderj�hrigen und ihnen gleichgestellten Kin-
dern (§ 1603 Abs. 2 BGB) (Nr. 21.2)
a) des erwerbst�tigen Unterhaltsverpflichteten
b) des nichterwerbst�tigen Unterhaltsverpflichteten

890
770

IV. Monatlicher Selbstbehalt gegen�ber vollj�hrigen Kindern (Nr. 21.3.1) 1.100

V. Monatlicher Selbstbehalt gegen�ber Anspr�chen nach § 1615l BGB
a) des erwerbst�tigen Unterhaltsverpflichteten
b) des nichterwerbst�tigen Unterhaltsverpflichteten

995
935

VI. Monatlicher Selbstbehalt gegen�ber Verwandten aufsteigender Linie und vollj�h-
rigen Enkeln mindestens (ggf. zzgl. die H�lfte des dieses Einkommen �bersteigenden
Betrages, Nr. 21.3.2) 1.400

VII. Monatlicher Selbstbehalt gegen�ber dem getrenntlebenden und dem geschiedenen
Ehegatten (Nr. 21.5)
a) des erwerbst�tigen Unterhaltsverpflichteten
b) des nichterwerbst�tigen Unterhaltsverpflichteten

995
935
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VIII. Bedarf des mit dem Pflichtigen zusammenlebenden Ehegatten (Nr. 22)
1. Gegen�ber minderj�hrigen und diesen gleichgestellten Kindern

a) bei Erwerbst�tigkeit
b) bei fehlender Erwerbst�tigkeit

2. Gegen�ber vollj�hrigen Kindern
3. Gegen�ber Elternunterhalt/Enkelunterhalt

650
560
800

1.050

IX. Einsatzbetr�ge im Mangelfall (Nr. 23.2)
1. Bei minderj�hrigen Kindern

diesen gleichgestellten Kindern

2. Bei getrennt lebenden oder geschiedenem Ehegatten
a) beim Erwerbst�tigen
b) bei fehlender Erwerbst�tigkeit

3. Bei dem mit dem Pflichtigen zusammenlebenden Ehegatten
a) beim Erwerbst�tigen
b) bei fehlender Erwerbst�tigkeit

135 % des Regelbetrages
135 % des Regelbetrages

der 3. Altersstufe

890
770

650
560

IV. Kindergeldverrechnungstabellen
1. altes Bundesgebiet
2. Beitrittsgebiet

Kind Gruppe der DT 1. Altersstufe 2. Altersstufe 3. Altersstufe

1. bis 3. Kind 1 [bis 1.300] 204 – 5 = 199 247 – 0 = 247 291 – 0 = 291

ab 4. Kind 1 204 – 17,50 = 186,50 247 – 2,50 = 244,50 291 – 0 = 291

1. bis 3. Kind 2 [1.300–1.500] 219 – 20 = 199 265 – 8 = 257 312 – 0 = 312

ab 4. Kind 2 219 – 32,50 = 186,50 265 – 20,50 = 244,50 312 – 8,50 = 303,50

1. bis 3. Kind 3 [1.500–1.700] 233 – 34 = 199 282 – 25 = 257 332 – 16 = 316

ab 4. Kind 3 233 – 46,50 = 186,50 282 – 37,50 = 244,50 332 – 28,50 = 303,50

1. bis 3. Kind 4 [1.700–1.900] 247 – 48 = 199 299 – 42 = 257 353 – 37 = 316

ab 4. Kind 4 247 – 60,50 = 186,50 299 – 54,50 = 244,50 353 – 49,50 = 303,50

1. bis 3. Kind 5 [1.900–2.100] 262 – 63 = 199 317 – 60 = 257 373 – 57 = 316

ab 4. Kind 5 262 – 75,50 = 186,50 317 – 72,50 = 244,50 373 – 69,50 = 303,50

1. bis 3. Kind 6 [2 .100–2.300] 276 – 77 = 199 334 – 77 = 257 393 – 77 = 316

ab 4. Kind 6 276 – 89,50 = 186,50 334 – 89,50 = 244,50 393 – 89,50 = 303,50

Kind Gruppe der BT 1. Altersstufe 2. Altersstufe 3. Altersstufe

1. bis 3. Kind a) [bis 1.000] 188 – 11 = 177 228 – 0 = 228 269 – 0 = 269

ab 4. Kind a) 188 – 23,50 = 164,50 228 – 9,50 = 218,50 269 – 0 = 269

1. bis 3. Kind b) [1.000–1.150] 196 – 19 = 177 238 – 7 = 231 280 – 0 = 280

ab 4. Kind b) 196 – 31,50 = 164,50 238 – 19,50 = 218,50 280 – 5,50 = 274,50

1. bis 3. Kind 1 [bis 1.300] 204 – 27 = 177 247 – 16 = 231 291 – 4 = 287

ab 4. Kind 1 204 – 39,50 = 164,50 247 – 28,50 = 218,50 291 – 16,50 = 274,50

1. bis 3. Kind 2 [1.300–1.500] 219 – 42 = 177 265 – 34 = 231 312 – 25 = 287

ab 4. Kind 2 219 – 54,50 = 164,50 265 – 46,50 = 218,50 312 – 37,50 = 274,50

1. bis 3. Kind 3 [1.500–1.700] 233 – 56 = 177 282 – 51 = 231 332 – 45 = 287

ab 4. Kind 3 233 – 68,50 = 164,50 282 – 63,50 = 218,50 332 – 57,50 = 274,50

1. bis 3. Kind 4 [1.700–1.900] 247 – 70 = 177 299 – 68 = 231 353 – 66 = 287

ab 4. Kind 4 247 – 82,50 = 164,50 299 – 80,50 = 218,50 353 – 78,50 = 274,50

1. bis 3. Kind 135 %-Grenze Ost 254 – 77 = 177 308 – 77 = 231 364 – 77 = 287

ab 4. Kind 135 %-Grenze Ost 254 – 89,50 = 164,50 308 – 89,50 = 218,50 364 – 89,50 = 274,50
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Name

Straße

PLZ

Datum 4/05

Ort

Unterschrift

Formularbuch plus Handbuch in einem. Damit lassen sich die Ansprüche Ihrer Mandanten auch nach neuester
Rechtslage einfach besser durchsetzen. Von der Mandatsübernahme über die außergerichtliche Streitbeilegung und
das Mahnverfahren bis zur Zwangsvollstreckung. Zu Beginn eines jeden Kapitels macht man Sie mit den Problemen
der jeweiligen Rechtsmaterie vertraut. Dann wird genau beschrieben, was Sie tun müssen. Und im unmittelbaren
Anschluss finden Sie praktisch für jede Verfahrenssituation die passenden topaktuellen Muster mit ausführlichen
Erläuterungen und Anmerkungen zum neuen Vergütungsrecht. Der neue Vorwerk. Einfach gut.

Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Vorwerk (Hrsg.) Das Prozess-Formular-Buch
Herausgegeben von RA beim BGH Dr. Volkert Vorwerk. Bearbeitet von 36 erfahrenen
Praktikern. 8., überarbeitete Auflage 2005, 2.846 Seiten Lexikonformat, gbd., inkl. CD
mit allen Mustern 118,– € [D]. ISBN 3-504-07016-1
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Im Vorwerk steckt halt 
mehr drin.
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1.400 Muster



Ich gebe Gas. Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Zöller Zivilprozessordnung,
25., neu bearbeitete Auflage 2005, 2.964 Seiten Lexikonformat, gbd. 154,80 € [D]. ISBN 3-504-47014-3
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Sie hatten keine Zeit? Sie hatten Besseres zu tun? 
Das verstehen wir doch. Aber wenn Sie wirklich 

zum kleinen Kreis derer gehören, 
die den neuen Zöller immer noch nicht haben, 

wissen Sie, was zu tun ist: Gas geben und bestellen.

Nachzügler

Name Straße

PLZ Ort     

Unterschrift Z5-2/05

Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung oder beim Verlag Dr. Otto Schmidt · Postfach 51 10 26 · 50946 Köln

Datum
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